
~‘AuSzuG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNGSRA-FES DES KANTONS. S0LOTHuRN
VOM

24. Juli 1~6‘4 Nr~ 3607

Die~ emeinde Grenchen legte in der Zeit vom 9~ Mai 1965

bis 8, Juni 1963 den Baulinie~ Allerhei trasse öffentlich

auf, Die Aflerheiligenstrasse verbindet Grenchen mit den bernischen

Gemeinden Romont und Frinvilier, Auf dem gebiet des Kantons Bern

ist die Strasse verhältnismässig gut ausgebaut und mit einem Belag

versehen. In Grenchen sind die Breite und die Steigerungsverhä1t~

nisse ungenügend und der Ausbau schleäht, Der äufgelegte Bau1inie:~

plan sieht eine Trassefüh±~u vor, die den heutigen Anforderungen

entspricht Die Strassenbreite ist fli..r den späteren Ausbau mit 9

ni.plus je 2,50 in für die beidseitigen Trottoirs angenommene Der Bau—

linienabstand ist deshalb auf 24 in festgelegt worden~

Gegen den Baulinienplan reichten folgende Anstösser Einsprache

ein:

E, Brunner, Allerheiligenstrasse 61;

W, Tsohui, Allerheiligenstrasse 149;

A, Vogt, Allerheiligenstrasse 240;

0. Känzig, Ällerheiligenstrasse 181;

A, I~hmann, Allerheiligenstrasse 111.

Die Baukommission und der Stadtammann verhandelten mit den Ein

sprechern. Trotz verschiedener Zusicherungen hielten diese an

den. E~.nsprachen fest0 Am 28, November 1963 beschloss die G-em&~ndc—

versammlung auf Antrag des Gemeinderates die Abweisung sänit1ich~r

Einspraohen und die Genehmigung des BauiinienpiLanes0

Gegen diesen Beschluss reichen die Herren~

W.Tschj~ mit Schreibenvom 9, Dezember 1963 beim Regierungsrat

~erde ein,. $ie erheben Einwendungen gegen die Durchführung

der Gemeindeversarninlung und gegen den Inhalt des Bebauungsplanes.,
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Die Einwohnergemeinde Grenchen beantragt die Abweisung der

Beschwerde, Beamte des Bau—Departenientes führten im BeiEoin

der Beteiligten einen Augenschein durch,

Der Re~ierun~srat stellt fest und zieht in~

1. Die BeschwerdefU~hrer haben als betroffene Grundeigentümer

gegen den Baulinienpian Einsprache erhobene Gegen die A1Dwei-~

sung ihrer Einsprachen durch die G~m~indeversammlung haben.

sie fristgerecht beim Regierungsrat Besc~hwerde eingereicht~

Auf ihre Beeohwerde ist somit einzutreten0

2, Die Beschwerdeführer bemängeln ~n der Durchführung der Gemeind~

versammlung folgendes: (

a) An der Gemeindeversammlung seien keine Originaipläne oder.
Kopien gezeigt worden, . Es habe nur eine. Lichtbildvorführung

gegeben, wobei die bestehende Allerheiligenstrasse.

als Vergleich zu den neuen ~aulinien kaum habe wahrge

nommen worden k~nnen, Den Teilnehmern an der. Gemeindever—

sammlung sei es demnach gar nicht möglich gewesen, sich

über die Lage der neuen Baulinien e±n zuverlässiges Bil~3.

zu machen,

Dazu führt die Einwohnergemeinde Grenchen aus, dass die

Diapositive für die Lichtbilder von .den Originalplänen

hergestellt worden soien,. dass die Originaipilne vor der
Gemeindeversammlung nach den Vorschriften des Gemeinde~

gesetzes und des Baugesetzes aufgelegen seien und im ü~:~,•~:L

auch noch an der G-emeindeversammlung hatten eingesehen

werden können, Diese Angaben treffen sicher zu0 Die ~

schwerdefUhrer behaupten nicht, dass sie an der Gemeinde—

versammlung die Vorweisung der Ori~j..nalpläne verlangt

hätten und ihnen das verweigert worden wäre~, Das Gemeinde~

gesetz verlangt in § 68 nur, dass die zu den Traktanden

gehörenden Materialien “in der Zeit von der Einl~dun~. zur

Gemeindeversammlung bis zu deren. Eröff±Iung“ öffentlich a1~~

zulegen sind, Der Einwand ist somit unbegründet.



b) Die Beschwerdeführe*‘ machen sodann geltend, dass nur über

die Anträge des Herrn K. Ris, Ackerbauleiter, und des G-e-~‘

meinderates abgestimmt worden sei, nicht hingegen über den

Antrag 0. Känzig. Aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung

(8. 9 oben) geht indessen hervor, dass Herr OG Känzig de~i
Antrag Ris unterstützte, und sein eigener Antrag im um

fassenderen Antrag Ris bereits enthalben ware ‘Es bestand

deshalb kein Anlass, über einen Antrag Kän~ig gesondert

abzustimmen.

o) Der letzte Einwand bezieht~ sich darauf, dass Herr 0~ Känzig
auf die Frage des Vorsitzenden, wer sich noch ~üssern woile~

nochmals deutlich die Hand erhoben, aber kein Gehör ge

funden habe. Dazu bemerkt die Binwohnergemeinde, däss weder

der Stadtammann noch der Stadtschreiber von die~effi Hander-~

heben etwas bemerkt haben. Herr Känzig hätte sich sicher

auf akustischem Wege bemerkbar machen kö~uien, als der Stadt•

ammarin seine angeblich erhobene Hand nicht wahrnahm~ Im

übrigen wär~ er als direkt Beteiligterohnehin ab~retungs

pflichti~ gewesen und hät1~ sich ‘ander ~eratüng“‘~and Ab—

~stim~ng ga~ nicht beteiligen körnieri..

3, ~ Bebaiiungsplan~b~mängeln die BescIiwe±~defUhrer~ däss nur die
Baulinien, nicht ‘aber die‘ Situation des Strassenausbaues und

die mit diesem verbundenen Anpassungen der betroffeiien Grund

stücke dargestellt seiend D~e Praxis des Regierungsrates hat

indessen anerkannt, dass Bebauungspläne, die vorläufig erst

die Baulinien enthalten, zulässig sind, Gerade im vorliegenden

Fall ist es sicher zweckmässig, sich vorderhand auf die Baiilini ~n

zu beschränken.

Die BeschwerdefUhrer machen sodann geltend, dass die neue

Linienführung vom Standpunkt des öffentlichen Wohles kaum

begründet werden könne, da die Differenz von 1.5 % Steigung

mit mehreren 100 m Strassenlänge und mit einer zusätzlichen

Kurve “kompensiert“ werden solle, Dazu ist zu bemerken, dass

es bei der Bedeutung, welche die Al] ~hei~ige s~~n~It dor

Zeit erhalten wird, sicher richtig ist, nicht über eine
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Steigung von 10 ~ hinauszugehen. Im übrigen ist die Festset
zung der Steigung Sache des Ermeesens, und der Regierungs—

rat könnte nur einschreiten, wenn die Gemeinde das pflicht—

gemässe Ermessen überschritten hätte, Davon kann indessen

keine Rede sein.

In. der Beschwerdesohrift wird schliesslich noch ausgeführt,

dass die Gemeinde die Frage der Arrondierung und Umlegung
der durch den. Strassenbau durchsohnittenen Grundstücke nicht

gründlich studiert habe.. Dazu ist zu bemerken, dass die Ge—

meirideversammlung vom 28. November 1963 gemäss Antrag des Ge

meinderates beschlossen hat, für das vom Baulinienpian be

troffene Gebiet eine Landumlegung vorzunehmen, die alle

beeinträchtigten Grundstücke im Sinne der Einsprachen berück

sichtigt. Damit hat die Gemeinde getan, was im heutigen

Zeitpunkt möglich ist. Es hätte keinen Sinn, eine Landumlegu.ng

und die den Grundeigentümern zu leistenden Entschädigungen be

reits im einzelnen zu studieren oder sogar festzulegen, bevor

ein Plan von den zuständigen Behörden überhaupt genehmigt wor

den ist und der Strassenausbau bevorsteht,

Auch die Einwendungen gegen den Bebauungsplan erweisen sich
demnach als unbegrUndet~ Die Beschwerde ist abzuweisen,

4, Der Baulinienplan ist somit zu genehmigen.

Es wird
beschlossen:

1, Die Beschwerde wird ~~ese~

2. Der Baulinienpian Allerheiligenstrasse wird genehmigt.

Genehmigungsgebiihr Fr. 20.——
Publikationskosten 14.——

Fr. 34.—— (Staatskanzlei Nr,~ 554)EX

Der Staatsechreiber

e~ie~eite
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Bau—Departement (4), mit Akten
Jur. F5ekretär des Bau—Departementes (2)
Kant. Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
J~t, Planungsstelle (2), mit 1 genehmigten Plan
Kant, Finanzverwaltung (2)
Amtsehreiberei Lebern, Filiale Grenchen (2), mit 1 genehmigten Plan
Ammannamt der ~inwokner~emeinde Grenchen (3), ~jene~i ten Plan
Bauverwaltung Grenchen (2), mit 1 genehmigten Plan
Herrn Arnold Vogt, Allerheiligenstrasse 240, Grenchen
Herrn Oskar Känzig, Allerheiligenstrasse 181, Grenchen
Herrn Walter Tsohui, Allerheiligenstrasse 149, Grenohen
Amtsblatt (Publikation von Ziff. 2 des Dispositivs)
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